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   Beckengürtel    

 

Gradation 

GNr: I II III  V VI 

47  Fehlbildungen und/oder Verände-

rungen des Beckengürtels (auch 

nach gut geheilten Beckenbrüchen) 

ohne Einschränkung der Funktion 

und der Leistungsfähigkeit.  

  Fehlbildungen und/oder stärkere 

akute Veränderungen des Becken-

gürtels, die durch Behandlung ge-

bessert werden können, wenn späte-

re Einstufung nach Gradation II zu 

erwarten ist. 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 

nach 12 Monaten. 

Stärkere Fehlbildungen und/oder 

stärkere Veränderungen des Becken-

gürtels (z. B. in Fehlstellung verheil-

te Beckenbrüche, Beckenverwrin-

gung, Symphysenlockerung/ 

-ruptur), die die Leistungsfähigkeit 

beeinträchtigen. 

 

 

 


